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Abwehransprüche gegen die Wittenberger »Judensau«

BGH, Urt. v. 14.6.2022 – VI ZR 172/20

Amtliche Leitsätze

1. Durch eine Darstellung, die das jüdische Volk und seine 
Religion, mithin das Judentum als Ganzes verhöhnt und ver-
unglimpft, wird der Geltungs- und Achtungsanspruch eines 
jeden in Deutschland lebenden Juden angegriffen.

2. Der rechtsverletzende Zustand, der von einem der Diffa-
mierung und Verunglimpfung von Juden dienenden Sand-
steinrelief ausgeht, kann nicht allein durch Entfernung des 
Reliefs, sondern auch dadurch beseitigt werden, dass sich 
der Störer von dem im Relief verkörperten Aussagegehalt 
distanziert, dieses kontextualisiert und in eine Stätte der 
Mahnung zum Zwecke des Gedenkens und der Erinnerung 
an die jahrhundertelange Diskriminierung und Verfolgung 
von Juden bis hin zum Holocaust umwandelt.

3. Der Abwehranspruch aus § 1004 I 1 BGB ist auf die Besei-
tigung des andauernden, rechtswidrigen Störungszustandes, 
nicht hingegen auf eine bestimmte Handlung gerichtet. Es 
muss daher grundsätzlich dem Schuldner überlassen bleiben, 
wie er den Störungszustand beseitigt.

Mieterhöhungen müssen nachvollziehbar sein

BGH, Urt. v. 20.7.2022 – VIII ZR 361/21

Von der Redaktion bearbeiteter amtlicher Leitsatz

1. Die Erklärung über eine Modernisierungsmieterhöhung 
(§ 559 BGB) genügt regelmäßig den formellen Anforderun-
gen nach § 559b BGB, wenn sie – im Hinblick auf die An-
gabe der entstandenen Kosten – die Gesamtkosten für die 
durchgeführte Modernisierungsmaßnahme und im Fall der 
Durchführung mehrerer verschiedener Modernisierungs-
maßnahmen die jeweiligen Gesamtkosten für die einzelnen 
Maßnahmen ausweist.

2. Das gilt nicht nur, wenn es sich bei der betreffenden Maß-
nahme um eine reine Modernisierungsmaßnahme handelt, 
sondern auch dann, wenn eine sogenannte modernisierende 
Instandsetzung durchgeführt wurde und der Vermieter sich 
deshalb nach Maßgabe des § 559 II BGB einen – in der Er-

höhungserklärung (zumindest durch die Angabe einer Quote 
oder eines bezifferten Betrags) auszuweisenden – Instand-
setzungsanteil anrechnen lassen muss.

3. Eine Aufschlüsselung der Gesamtkosten nach den einzel-
nen angefallenen Gewerken oder anderen Bauleistungsberei-
chen, die für eine bestimmte Modernisierungsmaßnahme 
entstanden sind, ist grundsätzlich auch dann nicht erforder-
lich, wenn umfangreiche und entsprechend kostenträchtige, 
bauliche Veränderungen oder Maßnahmen außerhalb der 
betroffenen Wohnung oder an mehreren Gebäuden ausge-
führt wurden.

Nachweispflichten bei der Bewertung 
von Hotels auf Internetportalen

BGH, Urt. v. 9.8.2022 – VI ZR 1244/20

Von der Redaktion bearbeiteter amtlicher Leitsatz

Bei einem Bewertungsportal (hier: Hotelbewertungsportal) 
reicht die Rüge des Bewerteten, einer Bewertung liege kein 
Gästekontakt zugrunde, grundsätzlich aus, um Prüfpflichten 
des Bewertungsportals auszulösen. Zu weiteren Darlegun-
gen, insbesondere einer näheren Begründung seiner Behaup-
tung des fehlenden Gästekontakts, ist der Bewertete gegen-
über dem Bewertungsportal grundsätzlich nicht verpflichtet. 
Dies gilt nicht nur in dem Fall, dass die Bewertung keinerlei 
tatsächliche, die konkrete Inanspruchnahme der Leistung 
beschreibende Angaben enthält und dem Bewerteten daher 
eine weitere Begründung schon gar nicht möglich ist, son-
dern auch dann, wenn für einen Gästekontakt sprechende 
Angaben vorliegen. Denn der Bewertete kann diese Angaben 
regelmäßig nicht überprüfen und damit den behaupteten 
Gästekontakt nicht sicher feststellen. Einer näheren Begrün-
dung der Behauptung des fehlenden Gästekontakts bedarf es 
nur, wenn sich die Identität des Bewertenden für den Bewer-
teten ohne Weiteres aus der Bewertung ergibt. Im Übrigen 
gilt die Grenze des Rechtsmissbrauchs.

Gutgläubiger Erwerb eines Gebrauchtwagens 
bei gefälschtem Fahrzeugbrief

BGH, Urt. v. 23.9.2022 – V ZR 148/21

Amtlicher Leitsatz

Beruft sich der Erwerber eines gebrauchten Fahrzeugs auf 
den gutgläubigen Erwerb, trägt derjenige, der den guten 
Glauben in Abrede stellt, die Beweislast dafür, dass der Er-
werber sich die Zulassungsbescheinigung Teil II zur Prüfung 
der Berechtigung des Veräußerers nicht hat vorlegen lassen. 
Den Erwerber trifft allerdings regelmäßig eine sekundäre 
Darlegungslast hinsichtlich der Vorlage und Prüfung der Zu-
lassungsbescheinigung Teil II.

*  Der Autor studiert seit dem Wintersemester 2019/20 Rechtswissen-
schaften an der Georg-August-Universität Göttingen und verbringt das 
Wintersemester 2022/23 im Rahmen eines Auslandsaufenthalts an der Ka-
tholieke Universiteit Leuven. Neben seinem Studium arbeitet der Autor ei-
nerseits am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Kirchenrecht 
und Staatskirchenrecht von Dekan Prof. Dr. Hans Michael Heinig und ande-
rerseits am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Kartellrecht, Handels- und 
Gesellschaftsrecht sowie Rechtsvergleichung von Prof. Dr. Eckart Bueren.
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»Versandkosten Wucher!!« ist keine Schmähkritik

BGH, Urt. v. 28.9.2022 – VIII ZR 319/20

Amtlicher Leitsatz

§ 8 Nr. 2 Satz 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
eBay, wonach die von Nutzern abgegebenen Bewertungen 
sachlich gehalten sein müssen und Schmähkritik nicht ent-
halten dürfen, enthält keine vertraglichen Beschränkungen 
für die Zulässigkeit von Werturteilen in Bewertungskom-
mentaren von Nutzern, die über die deliktsrechtlichen Gren-
zen wertender Äußerungen hinausgehen.

Kein Abschalten von Miet-Autobatterien aus der Ferne

BGH, Urt. v. 26.10.2022 – XII ZR 89/21

Amtlicher Leitsatz

Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die 
dem Vermieter einer Autobatterie nach außerordentli-
cher Kündigung des Mietvertrags die Fernsperrung der 
Auflademöglichkeit erlaubt, ist wegen unangemessener Be-
nachteiligung des Mieters als Verbraucher unwirksam, wenn 
dieser die Weiterbenutzung der Batterie und seines – geson-
dert erworbenen, geleasten oder gemieteten – E-Fahrzeugs 
im Streitfall nur durch gerichtliche Geltendmachung einer 
weiteren Gebrauchsüberlassung erreichen kann.




